
61 
 

 

Herausgeber: Stadt Hagen - Der Oberbürgermeister  
Redaktion: Stadtkanzlei, Rathausstraße 13, 58095 Hagen, Telefon 02331 2072687, Fax 02331 2072401. 
(v.i.S.d.P. Thomas Bleicher) 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf, freitags. 
Bezug: Das Amtsblatt wird kostenlos im Rathaus I, Haupteingang, Rathausstraße 11, 58095 Hagen, ausgelegt und im Internet unter www.hagen.de 
veröffentlicht. Ein Bezug im Abonnement ist möglich (30,--€/jährlich). Der Versand erfolgt auf dem Postweg oder als PDF-Datei per E-Mail.  
Vertrieb: Heike Heinig, Telefon 02331 2072687 und E-Mail: heike.heinig@stadt-hagen.de 
 

 
 
 

       

 
Nr. 15/2020 

  ausgegeben am: 03.04.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

INHALT                                                                                                                                                                                                                   SEITE 

 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Hagen  
Bekanntgabe von Ratsbeschlüssen aus der Sitzung vom 26.03.2020 62 

  

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Hagen  

Öffentliche Zustellung für Herrn Endoyo Angbula 62 

  

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Hagen  
Öffentliche Zustellung für Frau Laura-Adriana 62 

  

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hagen  
Öffentliche Anerkennung eines Trägers der freien Jugendhilfe 62 

  

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Hagen  
XII. Nachtrag vom 02.04.2020 zum Tarif vom 21.12.2005 zu § 1 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in der 
Stadt Hagen (Verwaltungsgebührensatzung) vom 21.12.2005 

62 

  

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Hagen  
Bebauungsplan Nr. 9/98 (498) 2. Änderung Gewerbliche Bauflächen Hagener Kreuz / Sudfeld 63 

  

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hagen  
Verschiebung der Abfuhr von Restmüll, Altpapier und Wertstoffen am 10. April 2020 (Karfreitag) 
 

 

64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

http://www.hagen.de/


62   
 

 

Herausgeber: Stadt Hagen - Der Oberbürgermeister  
Redaktion: Stadtkanzlei, Rathausstraße 13, 58095 Hagen, Telefon 02331 2072687, Fax 02331 2072401. 
(v.i.S.d.P. Thomas Bleicher) 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf, freitags. 
Bezug: Das Amtsblatt wird kostenlos im Rathaus I, Haupteingang, Rathausstraße 11, 58095 Hagen, ausgelegt und im Internet unter www.hagen.de 
veröffentlicht. Ein Bezug im Abonnement ist möglich (30,--€/jährlich). Der Versand erfolgt auf dem Postweg oder als PDF-Datei per E-Mail.  
Vertrieb: Heike Heinig, Telefon 02331 2072687 und E-Mail: heike.heinig@stadt-hagen.de 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Bekanntgabe von Ratsbeschlüssen 
Aufgrund des § 24 der Hauptsatzung der Stadt Hagen werden die vom 
Rat der Stadt Hagen am 26.03.2020 in öffentlicher  Sitzung gefassten 
Beschlüsse ab 06.04.2020 für die Dauer von 14 Tagen im Rathaus I, 
Haupteingang, Rathausstraße 11,Tel. 207-2425, sowie in den 
Dienstgebäuden der Bezirksverwaltungsstellen Boele, Schwerter 
Straße 168,Tel. 207-2490, Hohenlimburg, Freiheitstraße 3, Tel. 207-
2491 und Haspe, Kölner Straße 1, Tel. 207-2492, öffentlich ausgehängt 
und im Internet unter http://www.hagen.de veröffentlicht. 
 

Aufgrund der derzeitigen eingeschränkten Öffnungszeiten ist eine 
Ansicht der ausgelegten Ratsbeschlüsse nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung möglich 
 

Hagen, 02.04.2020  Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung für Herrn Endoyo Angbula 
 

Für Herrn Endoyo Angbula, wohnhaft: 58119 Hagen - OT Stadtteil 
Hohenlimburg, Frankenweg 6 , liegt bei der Fahrerlaubnisbehörde der 
Stadt Hagen, Freiheitstr. 3, Zimmer  104-112, folgende Schriftstücke 
zur Abholung bereit: 
 

Entziehung der Fahrerlaubnis gem. § 3 Abs. 1 Straßenverkehrs-gesetz 
i.V.m. § 46 Fahrerlaubnis-Verordnung  
 

Ordnungsverfügung der Stadt Hagen vom 23.07.2019, Aktenzeichen: 
32/111-1588258. 
 

Das Schriftstück kann grundsätzlich  in der vorgenannten Dienststelle 
montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, donnerstags in der Zeit von 8.30 
bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, und Freitag von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Aufgrund der derzeitigen eingeschränkten Öffnungszeiten ist eine Ab-
holung nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, 
von der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 30.03.2020            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung für Frau Laura-Adriana 
 

Für Frau Laura-Adriana geb. 27.03.1991, zuletzt wohnhaft: 58089 
Hagen,  Vorhaller Str. 28, liegt bei den Zentralen Diensten der Stadt 
Hagen, Rathausstr. 11, Zimmer C 806, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheid der Stadt Hagen vom 27.03.2020, Aktenzeichen 55/7131-
49420, 49421, 49422, 49423.  
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, und 
Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von 
der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 27.03.2020           Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
 
 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Anerkennung eines Trägers der freien Jugendhilfe 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung, Nr. JHA/02/2020, am 
03. März 2020 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
Als Träger der freien Jugendhilfe wird gemäß § 75 SGB VIII öffentlich 
anerkannt: 
 

„Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. 
GmbH“. 

 

Hagen,12.03.2020        Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 
 

XII. Nachtrag vom 02.04.2020 zum Tarif vom 21.12.2005 zu § 1 Abs. 
1 der Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in der 

Stadt Hagen (Verwaltungsgebührensatzung) vom 21.12.2005 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen – GO NRW - in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV.NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. 
April 2019 (GV.NRW.S. 201) und des § 5 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV.NRW. S. 1029) hat der Rat 
der Stadt Hagen in seiner Sitzung am 26.03.2020 folgenden XII. 
Nachtrag zum Tarif vom 21.12.2005 zu § 1 Abs. 1 der Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungsgebühren in der Stadt Hagen 
(Verwaltungsgebührensatzung) vom 21.12.2005 beschlossen: 
 

Artikel I 
Die lfd. Nr. 13a (erster Spiegelstrich) des Tarifs wird wie folgt neuge-
fasst: 
 

„13a   Zweite Leichenschau nach dem Bestattungs-
gesetz einschließlich der Ausstellung der amt-
lichen Bescheinigung 
- mit festen Terminen in den Räumen des 
Krematoriums 

40,00 €“ 

 

Artikel II 
Dieser XII. Nachtrag tritt mit dem Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
 

Der vorstehende XII. Nachtrag vom 02.04.2020 zum Tarif vom 
21.12.2005 zu § 1 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungs-gebühren in der Stadt Hagen (Verwaltungsge-
bührensatzung) vom 21.12.2005 wird hiermit gemäß § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 
2019 (GV. NRW. S. 201), öffentlich bekanntgemacht. 
Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
    worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
    oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hagen 
    vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die  
    Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Hagen, 02.04.2020          Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
 
 
 

http://www.hagen.de/
http://www.hagen.de/


 

 

Herausgeber: Stadt Hagen - Der Oberbürgermeister  
Redaktion: Stadtkanzlei, Rathausstraße 13, 58095 Hagen, Telefon 02331 2072687, Fax 02331 2072401. 
(v.i.S.d.P. Thomas Bleicher) 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf, freitags. 
Bezug: Das Amtsblatt wird kostenlos im Rathaus I, Haupteingang, Rathausstraße 11, 58095 Hagen, ausgelegt und im Internet unter www.hagen.de 
veröffentlicht. Ein Bezug im Abonnement ist möglich (30,--€/jährlich). Der Versand erfolgt auf dem Postweg oder als PDF-Datei per E-Mail.  
Vertrieb: Heike Heinig, Telefon 02331 2072687 und E-Mail: heike.heinig@stadt-hagen.de 

63 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Bebauungsplan Nr. 9/98 (498) 2. Änderung Gewerbliche 
Bauflächen Hagener Kreuz / Sudfeld 

a) Beschluss über die Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren 

b) Satzungsbeschluss 

Die Lage und der Geltungsbereich sind dem folgenden Kartenaus-
schnitt zu entnehmen: 

 
 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 26.03.2020 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

Beschluss: 
a) Der Rat der Stadt Hagen weist nach eingehender Prüfung der 

öffentlichen und der privaten Belange die im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange vorgebrachten 
Anregungen zurück bzw. entspricht ihnen im Sinne der 
Stellungnahmen der Verwaltung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB. 

 

b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den Bebauungsplan Nr. 9/98 
(498) 2. Änderung Gewerbliche Bauflächen Hagener Kreuz / 
Sudfeld  gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
zurzeit gültigen Fassung als Satzung. Die Begründung vom 
08.01.2020 wird dem Bebauungsplan beigefügt.  

 

Geltungsbereich: 
Im Gewerbegebiet Sudfeld liegt das ca. 5.410 m² große Plangebiet 
östlich der Autobahn BAB A 45 und westlich der Straße Lange Eck im 
Bereich zwischen den Straßen Unter dem Hofe und Mühlenstück. Es 
umfasst in der Gemarkung Herbeck, Flur 4 teilweise die Flurstücke 303, 
307 und 310. In dem im Sitzungssaal ausgehängten Lageplan ist der 
oben beschriebene Geltungsbereich im Maßstab 1:500 eindeutig 
dargestellt. Dieser Lageplan ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt: 

Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt die 
Änderung des Bebauungsplanes in Kraft. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. – 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 9/98 
(498) 2. Änderung Gewerbliche Bauflächen Hagener Kreuz / Sudfeld 
wird hiermit ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 
7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein  
     vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b.) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der  
     Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
     gemacht worden, 
c.) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
     beanstandet oder 
d.) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
     vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
     Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Rechtsgrundlagen: 
§ 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634)  in Verbindung mit §§ 7 
und 41 Abs. 1 Buchstabe f) der GO NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 201) 
 

Hingewiesen wird ferner: 
- auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche wegen Planungsschäden infolge der Aufstellung/Änderung 
eines Bebauungsplanes.  
 

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 1 BauGB. 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzbuches ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch 
nur beachtlich, wenn  
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die 

der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet 
worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das 
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 Absatz 4 Satz 1 und 
Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3, auch in 
Verbindung mit § 13 a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 b, nach § 22 Abs. 9 
Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35 Abs. 6 Satz 5 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn 
a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Be-

hörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht be-
teiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch uner-
heblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt wor-
den sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

c) (aufgehoben) 
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Abs. 2 Satz 

1 nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist aus-

http://www.hagen.de/
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gelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des 
Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist,  

e) bei Anwendung des § 4a Abs. 4 Satz 1 der Inhalt der 
Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in 
das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internet-
portal des Landes zugänglich sind, 

f) bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 die Angabe darüber, 
dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen 
wurde oder 

g) bei Anwendung des § 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13, auch 
in Verbindung mit § 13 a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 b, die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 
diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist, abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung 
von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, 
wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten 
unvollständig ist,  

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder 
die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der 
mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesent-
lichen Punkten unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen 
Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2 BauGB. 
Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen 

Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 
bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungs-
planes aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne 
dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende 
geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Be-
kanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne 
dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt wor-
den ist. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 3 BauGB. 
Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung 
maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht 
werden, im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, 
wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss 
gewesen sind. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB. 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Hagen (Fachbereich 
Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Rathaus I, 
Rathausstraße 11, 58095 Hagen) unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 9/98 (498) 2. 
Änderung Gewerbliche Bauflächen Hagener Kreuz / Sudfeld als 
Satzung in Kraft. 
 

Planeinsicht: 
Der Bebauungsplan Nr. 9/98 (498) 2. Änderung Gewerbliche 
Bauflächen Hagener Kreuz / Sudfeld liegt mit der Begründung vom 
08.01.2020, dem Umweltbericht und der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB vom Tage der Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung an beim Amt für Geoinformation und 
Liegenschaftskataster der Stadt Hagen, Rathaus II, Berliner Platz 22, 
58089 Hagen, Zimmer B. 104 während der Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht bereit. Jedermann kann den Bebauungsplan, die 
Begründung und die zusammenfassende Erklärung einsehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet auf der Seite der 
Stadt Hagen unter https://www.hagen.de / Stadtpläne / Planen und 
Bauen eingesehen werden. 
 

Hagen, 31.03.2020                     Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Verschiebung der Abfuhr von Restmüll, Altpapier und Wertstoffen  
 

Wegen des Feiertages am 10. April 2020 (Karfreitag) verschieben sich 
die Restmüllabfuhr, die Leerung der Altpapier- und Wertstofftonnen 
 

von Freitag,   10. April     auf     Samstag, 11. April 
 

Wegen des Feiertages am 13. April 2020 (Ostermontag) verschieben 
sich die Restmüllabfuhr und die Leerung der Altpapier- und Wert-
stofftonnen 

 

 von Montag,   13. April  auf  Dienstag, 14. April 
 von Dienstag,   14. April auf  Mittwoch, 15. April 
 von Mittwoch,   15. April auf Donnerstag, 16. April 
 von Donnerstag, 16. April auf Freitag,17. April 
 von Freitag,         17. April auf  Samstag, 18. April 

 

Hagen, 02.04.2020                     Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 

http://www.hagen.de/
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